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Tarif- und Beförderungsbestimmungen  
der ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH  

für die Bediengebiete im Spree-Neiße-Netz, Ostbrandenburgnetz, Netz Stadtbahn 
Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
Teil A ï Beförderungsbestimmungen 
 
 
1. Geltungsbereich 

 

Für den Verkehr im Bediengebiet Mecklenburg Vorpommern gelten die 
Beförderungs- und Tarifbestimmungen der ODEG (BTB) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung in Verbindung mit dem NE-Blatt 473. 

 
Für den Verkehr im Bediengebiet Spree-Neiße  gelten die Beförderungs- und 
Tarifbestimmungender der ODEG (BTB) in ihrer jeweils gültigen Fassung in 
Verbindung mit dem NE-Blatt 479. 

1.1.3. Die ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH erbringt Eisenbahnverkehrsleistungen im 
SPNV für: 
a.) den Wechselverkehr nach Wechselverkehrstarif zwischen der Strecke der ODEG 
und ausgewählten Zugangsstellen und Streckenabschnitten der Deutschen Bahn AG 
(DBAG) und 
b.) den Binnenverkehr nach Binnentarif der ODEG (BTB ODEG) und 
c.) den Wechselverkehr mit der Ostseelandverkehr GmbH (OLA) auf Basis 
gegenseitiger Tarifanerkennung.  
 
Für die Ausgabe von Fahrausweisen von und nach Bahnhöfen im Binnen- und 
Wechselverkehr innerhalb eines Tarifbereichs gelten bei Nutzung nur eines 
Verkehrsunternehmens die jeweiligen Bedingungen der ODEG bzw. der DB AG und 
der OLA. 
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 Liegt ein Fahrtziel außerhalb des Verkaufsbereiches der Fahrausweisautomaten oder 
mobilen Vertriebsgeräte der ODEG und ist dadurch keine durchgehende Abfertigung 
möglich, gilt im Streckennetz der ODEG in Mecklenburg-Vorpommern die ODEG-
Fahrkarte als Antrittsfahrkarte für weitergehende Fahrten mit Zügen der DB AG. Der 
Fahrschein wird bis zum Übergangsbahnhof gelöst und enthält einen entsprechenden 
Aufdruck, dass der Fahrgast bei Vorlage des Fahrscheins keine Nachlösegebühr bei 
der DB AG entrichten muss. Über die Verkaufsstelle in Parchim ist der 
Fahrkartenkauf zu allen Stationen der DB AG möglich, sofern das Ziel ausschließlich 
über Verkehre der DB und der ODEG erreicht werden kann. 

 
2. Anspruch auf Beförderung 
 

 
 

 
 

3. Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
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4. Verhalten der Fahrgäste 
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5. Beförderungsentgelte, Fahrausweise 
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Der Fahrtantritt ist nur mit einer gültigen Fahrkarte möglich. Hat der Kunde im Vorfeld 
keine Fahrkarte erworben, muss er unverzüglich  und unaufgefordert 

, . 

Fahrkartenautomaten im Zug (AiZ) defekt, hat der Kunde das Zugbegleitpersonal 
oder ggf. den Triebwagenführer zu informieren.

5.3 Die Fahrtarife gelten entsprechend den Entfernungskilometern im Binnenverkehr der 
ODEG (siehe Anlage). 

6. Zahlungsmittel 

 

 

7. Ungültige Fahrausweise 
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8. Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 

 

 

(4) den Fahrausweis nicht entsprechend den Tarif- und Beförderungsbedingungen 
unverzüglich entwertet hat oder entwerten ließ, 

(5) der Fahrausweis unkenntlich gemacht oder auf sonstige Weise verändert worden 
ist, 

 die ggf. notwendigen Nachweise (BahnCard, Ermäßigungsbescheinigungen etc.) 
nicht vorgezeigt werden können.
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Hierbei kann das 
Beförderungsentgelt für die ganze bisher zurückgelegte Strecke des Verkehrsmittels 
berechnet werden, wenn der Fahrgast die tatsächliche zurückgelegte Strecke nicht 
nachweisen kann. 

9. Erstattung von Beförderungsentgelt 
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Beim Verlust von Fahrkarten wird dem Kunden der Fahrpreis weder in Teilen noch 
ganz erstattet.

 
 
10. Beförderung von Sachen (außer Fahrrädern) und Tieren 
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 Kinderwagen haben bei der Beförderung Vorrang.

11. Beförderung von Fahrrädern 

 
 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dürfen aus Sicherheitsgründen nicht 

mitgenommen werden. 
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12. Fundsachen 

.

13. Haftung 

14. Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr 
bei Zugverspätungen, Zugausfällen und resultierenden Anschlussversäumnissen 
14.1. Geltungsbereich 
14.1.1 Eisenbahnverkehr 

 
14.1.2 Beförderungsvertrag 
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14.1.3 Verkehre mit verschiedenen Verkehrsmitteln 


